
Primat un Episkopat
FEinige Überlegungen ber Verfassungsprinzipien der Kirche

ARL RAHNER S}

arf der Meinung SC} könne och mehr als bisher ber die Ver-
fassune der Kirche nachdenken? Die Kirche und ihre Theologie NISSCH

ber das Wesen der Kirche, und darum handelt sich 1116 eigentlich
Übergang VO  e} schlechthinniven Nichtwissen ZU W issen

(SO W1€6 INa  ; Australien entdeckte), sondern 1LINmmMer reflexes Zusich-
kommen eC1N6s Wissens, das einfach, global schon i atte (SO W 16
sich LE jemand ach C1NeEIN langen eben 1Ner tätıgen Selbsterfahrung i
Ehrlichkeit auch och mıt Hilfe aller Tests und aller Begriffe der Psycho-
logie „kennenlernt‘‘).

Dieses reflexe Wissen der Kirche ber hr CISCHNES, INeTr schon hbesesse
nNneSs Wesen kann auch heute och wachsen Das geschieht nicht NUur der
Richtung, der die eigentlichen Geheimnisse dieser Kirche liegen, die die
meinde der Geiste Gottes Glaubenden der Leib Christi der Anfang
des Reiches Gottes, das rsakrament des eschatologischen Heiles Gottes Hg
erfolgt auch hinsichtlich der Erkenntnis ihrer Verfassung, also hinsichtlich
der rechtlichen Strukturen durch die diese Gemeinde qlg S vollkom-
mMmene Gesellschaft begründet und zusammengehalten wird Man wird auch

dieser Hinsicht dürfen, da{fß INa  — das Wesen der Kirche och eut-
licher un reflexer begreifen kann Denn W'C) INna  —; 5 der75 FKun-
damentaltheologien aufschlägt, erfährt ZWAaT, dafß die Kirche CLNe . ‚hier-
archische‘‘ Struktur habe, insofern Christus die Gewalten der Verkündigung
des Glaubens, der Spendung der Sakramente und der geistlichen Leitung
dem Apostelkollegium un den Nachfolgern der Apostel, den Bischöfen,
übertragen hat, die Kirche also nicht der T’C. willkürliche usammenschlufß
(demokratischer VO.  — unten, sondern ihre Grundrechte, -pflichten
nd -gewalten VO  — oben eINCESETZT 1st Man ört weıter, daß diese hierar-
chisch verfaßte Kırche 1Ne ‚„‚Monarchische“ Spitze dem unmittelbaren,
unıversalen Jurisdiktionsprimat des Petrus und Nachfolger, der
Päpste, hat ber damit ıst eigentlich die Lehre VOoO  - der Verfassung der
Kirche, insofern diese Verfassung unmittelbar göttlichen Ursprungs ist, auch
schon erschöpft. Ks wird, ll scheinen, nicht 108808 nicht sehr klar,
sich die hierarchisch-episkopale Struktur der Kirche monarchisch papa-
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len verhalte, z Frage, die Ja bekanntlich auf dem Vatikanischen K onzil
VO  en| 1870 nicht mehr eigentlich 112 Angrif£f >  men werden konnte. s
wird auch das e£1ine einheitliche Wesen dieser Verfassune ihre letzte Grund-
idee durch die bloße Anvabe dieser beiden Ordnunsess- und Leitungsgewalten

der Kirche och nıicht deutlich Die „Metaphysik“ der Verlassune der
Kirche bleibt ziemlich dunkel

Natürlich ann gegenüber der Anmeldune solchen Frage SAVY'CH

da{fs 111 dieser Fracgerichtunge aum = Antwort erwarte werden könne ber
das hinaus, w as klar uın allgeemein >  esagt wird Denn die Kirche { ] eben
KIHN© 1U eiımmal der Geschichte vorkommende rechtliche Größe un: C116

Stiftung der freien Verfügung Gottes, die nıcht AUs wesensnotwendieen
Gründen hervgeleitet werden könne und beide Tatsachen (die Kinmaligkeit
und die freie Gesetztheit durch Gott) ließen nicht erwarten, da Art
übernatürlichen Kechtsphilosophie und Verfassungsmetaphysik
VO Allgemeinen und Notwendigen ausgehen müßten) ber das schon AaUS-

drücklich Bekannte hinaus och viel gesagt werden: könne. Man könnte sich
509 fragen, ob S geschriebene Verfassung der Kirche überhaupt gibt,
oder besser [a  €sa wundern, da{fßs eiıne gibt Der Codex Juris Canoniei ist
ja Inhalt, Zuxel und Aufbau keine Verfassung der Kirche, WCI1LIL auch
S5a%’€cCll kann, da{(ß die wichtigsten Verfassungsbestimmungen enthält NVian
könnte darüber hinaus Iragen, ob Sinn modernen geschriebenen
Staatsverfassune z (adäquate) geschriebene Verfassune der Kirche über-
haupt veben könne och so1] darauf ler nicht EINSESANSEN werden

Vielleicht hat LESC Skepsis recht Wer ihr huldiet wird sicher nıcht durch
die kleinen Bemerkungen widerlegt werden, die 1er vorgetragen werden
sollen Es besteht nämlich auch Sar nıcht die Absicht den Versuch ZU —

fassenden Beantwortung der gestellten Krase 1er ©  3  (} Es sollen 1Ur

C  te] tastende Überlegungen vorgetragen werden, die durch das KEmpfinden
eingegeben sind, da{s IMa  - eben doch ı CLNET Theologie der Verfassung (die
mehr ıst als die Paragraphen dieser Verfassung selbst) weiterkommen -Öönnte
und sollte Solche Überlegungen haben vielleicht auch eLNEN praktischen
Sınn So sehr das Wesen der Kirche göttlichen Ursprungs und unzerstörbar
ıst Vollzue konkreten Leben des Alltags ıst auch durch die
Assistenz des Heiligen Geistes, der der Kirche zugesprochen 1ST behütet wird
der Freiheit des Menschen, Wiıillkür und SCIHNECIN Irrtum ausgesetzt
und darum kann dieses W .esen besser und schlechter Erscheinung treten
Daß dieses W.esen der Kirche auch der kleinsten Ma{finahme dieser Kirche
11NINer Erscheinung Tete, dazu kann ja auch das reflexere W issen

dieses W esen 5 Hilfe SC1LN, durch die gerade der Geist der Kirche ihr
z EISECNC Hılfe angedeihen Läßt

Wir suchen C  &>  Ol Gedanken ber die Verfassung der Kirche ZU

chen, indem 1656 Verfassung miıt den Verfassungen anderer ‚„„‚Gesell-
schaften‘““ konfrontieren suchen. Das ist CLN durchaus berechtigte Me-
thode Denn oOWENLS INa  — dadurch das letzte Geheimnis der Kirche unmıt-
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telbar den Bliek bekommen kann, 1ıst die Kirche eben doch sicht-
bare Gesellschaft mıiıt rechtlich greifbaren Gewalten, Strukturen us  z die
EINETSEITS ihrem göttlıch gestifteten Wesen (also nicht DUr ZU 1US hu-
IMNanum. der Kirche) gehören und die anderseits (weil innerweltlich 111+-=-

karnatorisch) C1Nne pOosıtLıve Vergleichsmöeglichkeit muiıt anderen enschlichen
KRechtsverhältnissen bieten (S gut WIC die Menschheit Christi vergleichbar
ıst miıt dem Wesen anderer Menschen, da: uns ‚„„‚konsubstantial‘““ _CWOI'-
den ist)

Man S>  oTt die Kirche habe Ce1NC monarchische Verfassune Wenn damit
€s SC 11 soll da{(ß der Papst den vollen, unmittelbaren, ordentlichen und
allgemeinen, episkopalen Jurisdiktionsprimat ber die OANZeE Kirche und ] —
des ihreı Glieder und Teile (einschliefßlich der Bischöfe) hat un aqals
einzelner, dann ı3T diese monarchische Verfassune der Kirche für den Ka-
tholiken C1LI1C Selbstverständlichkeit (Vat Konzil Denzinger, Enchiridion
Symbolorum Dz| 1831 GCIE Cd.  s ‘)  13) ber er C1iINer monarchischen
Verfassung versteht an doch mels z Geburtsmonarchie, niıcht
Wahlmonarchie, während der Papst mindestens de facto gewählt wird (WO-
be1i WI1II allerdines die Fracve nicht entscheiden können, ob 168 1UI®© divino
SC1LM INUSSE oder ob ‚XI sich Papst der Zölibat ISt ja hlofs kirchlichen
Rechtes die Kirche auch als Erbmonarchie einrichten oder selbst auf
CTE W e1se SC1116I1 Nachfoleer designieren könnte Dieser Unterschied 1st
nıiıcht unerheblich Denn ort Amt un Vollmacht vererbt a1lso ihr Irä-
SCr auf bioloeischen Grund steht der weitgehend VOonNn der eıistie-
sıttlichen Entscheidune der Menschen unabhäneie 1sSt ıst der taat oder die
fragliche Gesellschaft fixierter geschlossener als dort der J1räver der
obersten Gewalt 1LININECX wieder durch C111 Wahl 3180 e1Ne6e freie, gEISLLS SCr
steuerte Setzunee der Menschen selbst bestellt wird Das gilt auch ort wOoO

der eigentliche Inhalt der Gewalt VO den Wählern ihres Trävers unabhän-
IST auch da ıst die Ausübung dieser Gewalt weiıthin gepragt VO der g_

schichtlichen und ZWar erwählten Kigenart des Erwählten, 2150 auch SPC1INeELr

Wähler. Hier hat (wie auch die Geschichte beweist) das Charismatische, das
Unerwartete und ıLILINEL Neue, das Junvge un!: Unverbrauchte der Kirche C111

Kinfallstor, das durch die Charakterisierung ihres Wesens alg Mo-
narchie nicht herausgestellt wird.

Eine AÄAonarchie ıst ferner dort, ]C nicht durch ihr sich TrTemdes
Element ZU konstitutionellen Monarchie abvreschwächt wird alsS0 ]in ihrem
TeLNEN W esen S „absolute Monarchie Das braucht och nıcht dasselbe

bedeuten W1C J yrannis oder totalitäres System Denn 5 absolute Mo-
narchie kann sich ja (wie die besseren Vertreter des Absolutismus Jahr-
hundert) die Normen des Naturrechtes gebunden WI1SSCH, kann C111 „„auxL-

Vgl Straub, De Ecclesıia Christı (Innsbruck I1. 596; Salayverri, De
Eicclesia Christı (Sacrae Theologıiae Summa 15, Madrıd 64%€, Anm 41
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geklärter“ oder paträarchalisch& Absolutismus sein, kann zwingenden
Gründen der physischen Verhältnisse der aus 1ıner bewufßten (wenn auch
nıcht eigentlich das System als solches eingehenden) Haltung heraus VOT-

gegebene und gewachsene (z ständische) sozlale Ordnungen respektieren.
KEine solche Monarchie kann dennoch insofern absolut se1n, als alles, wäas

sittlich erlaubt ist un was physisch überhaupt durchsetzbar ist (und den
Umkreis des FEntscheidbaren einer bestimmten geschichtlichen Sıituation
Tällt), VO Willen eines einzelnen ausgeht un: 19808 VO  I diesem. Ist NunNn die
Kirche diesem Sınn „‚Monarchie“ Die Antwort ıst nicht leicht. Ist jemand

dem umrıssenen Sinn e1in absoluter Monarch, ıne supnema un

plena potes as iurisdietionis VE episcopalis, ordinarla et immediata hat
(GIC C:, Die Antwort hängt natürlich uch VO  w terminologischen Fest-
setzungen ab, die immer einem geWISSEN Ausmaf willkürlich SLN'  d,
auch anders gemacht werden könnten, unbeschadet der Wirklichkeit und
Wahrheit der gemeıinten Sachen und Sätze. ber W'C) INa den Inn einer
absoluten Monarchie ach der oben gegebenen Definition nımmt, dann mMu
INan eigentlich sasch, da{fß der Papst kein Monarch? der Kirche ist

Die ründe sind leicht einzusehen: einer (absoluten) Monarchie gehört
CS, da{fß neben dem Monarchen keine verfassungsrechtlichen Größen gibt,
deren Bestand VO  - dem WVillen des Monarchen unabhängıg ıst Hs annn
ZWAar Tatsachen und sittliche Verpflichtungen geben, £nNnen der Wille
auch des absoluten Monarchen Ce1INe (Grenze findet, aber der VWiılle des
Maonarchen iıner rechtlich ihn bindenden Wirklichkeit Se1INE Grenze
grundsätzlic'h Lindet, die als solche ZUT Struktur verfassungsrechtlicher Art
der betreffenden Gesellschaft selbst (und nicht NUur den ber dem posati-
vVe  e Verfassungsrecht stehenden sittlichen Normen) gehört, annn Ina

einer absoluten Monarchie nicht mehr sprechen. So liegt aber der Fall ın der
Kirche Denn der Wiılle des Papstes (insofern die oberste Gewalt 1n der
Kirche hat) findet eine Grenze einer Wirklichkeit, die der Verfassung
der Kirche ach Gottes Willen selbst gehört, Episkopat. Der Papst kann
nıcht physisch nicht den Episkopat abschaffen (insofern sich dadurch
des Mittels zZuU Durchführung seiner eigenen Regierung hei einer Weltkirche
beraubte), steht einem Episkopat gegenüber, der als solcher nicht VO:|  — ihm
als SC1N € Beamtenschaft gegründet ist, die auch (wen1gstens rechtens,
wenn auch nmicht physisch) abschaffen könnte. Denn der Episkopat ist selbst

göttlichen Rechtes und der päpstliche Primat ist 1Ur en mıt die-

Das Vatikanische Konzil un der gebrauchen daher dıesen Begriff uch nıcht.
Dort, wo ın der Theologie verwendet wird, wiırd ın einem weıiıteren als dem hıer
ımschriebenen Sınn verstanden.

Vgl Konzıil VO.  - Trient: Dz 960 un 966; atik. Konzil: Dz 18321 un: 18326;
Cal 108 Dementsprechend lehrt Leo XI ın der Enzyklıka „„5atıs cognıtum”” ausdrück-
lıch, da{ißs dıe Bischöfe nıcht als Stellvertreter des römiıschen Papstes betrachtet werden
dürfen, da S1€e ıne ihnen eigene Gewalt haben 1NCC famen 1carıl Romanorum Ponti-
ficum putandı, qula potestatem gerunt sıbı proprıam (ASS [1895/96 ] 25) (vgl
uch I v  9 dafß s1€e€ Iso iıhre Herde nıcht im Namen des Papstes, sondern 1im Namen

weiden und nach göttlicher Anordnung Nachfolger derChristı (und iıhrem eigenen
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ebenso unmittelbar der Stiftung Christi entspringenden Episkopat kon-
stitutıv für die rechtliche Verfaßtheit der Kirche.

Das schließt nicht AUS, dafß der Papst dem einzelnen Bischof als einzelnem
(auch C111T Amtsfunktion) übergeordnet ist hat CL unmittelbare
und ordentliche Jurisdiktion auch über den einzelnen Bischof bestimmt
welche physische Person Träger solcher bischöflicher Vollmacht soll
(Dz 968 GCIC Canl 39729 S& 2), und gibt (nach der heute gewöhnlichen
Lehre) 1eser ihre Vollmachten 4 und hat dadurch auch die Möglichkeit 16S€E
Vollmachten SCNAUECT mngpenzen, erweıtern der beschneiden (in-
dem SCWISSC Stücke dieser Vollmachten uch grundsätzlich sich zieht
obwohl S16 sıch auch VO  =-; dem Bischof selbst wahrgenommen werden
könnten) ber dadurch 1SsSTt umsekehrt nicht eingeschlossen, sondern SCc-
schlossen da{fß der Kpiskopat als SANZEI VO Papst abgeschafft werden dürfte,
da{fß er NUur Funktion der päpstlichen Vollmacht SCH, dafß also die Bischöfe
Beamte des Papstes SCICH, die als SC1LIXC Funktionäre 190008 Durchführungsor-
SANC 3000 (absolut) monarchischen Gewalt des Papstes S1ie erhalten
(als physische Personen) ZWÄäTr ihre (Gewalt VO Papst überträgt ihnen
ber nicht L11 eil ihm selbst GCISCHCH Gewalt KeTEN Durchfüh-
run:  iek, sondern = Gewalt die als VUO  — der des Papstes verschiedene (wenn
iıhr auch untergeordnete) nach dem Wiıllen Christi selbst der Kirche SC1IIH

soll und deren (nicht des Papstes als solchen) konstitutiven Elementen
gehört

Wenn wahr ıst daß der Papst z universale, höchste und unmittel-
bare episkopale Jurisdiktionsgewalt ber die SANZEC irche un uch ber
die Bischöfe hat dann wird SaSCch INUSSECH, daß die Vollmacht der Bi-
schöfe, durch die s1C nicht bloße Funktionäre des Papstes sind, matertell
gesehen (in ihrer bloßen Gegenständlichkeit und durch ihre Untergeordnet-
ei1t unter die höhere Jurisdiktion des Papstes), nicht abhebbar ist VO  —_ C© 1 -

Jen) der päpstlichen Gewalt Das ll CH: gibt nıichts, w as die Bischöfe
können, W as der Papst nıcht könnte, und alles, w äas S16 können, zönnen S1C i

Unterordnung ıunter den Papst Kıs ıst Nun kein Zweifel, da{fß durch diese
bestreitbare Sachlage (die durch das Vatikanische Konzil endgültig gelehrt
wurde) innerhalb und TST recht aqaußerhalb der Kirche der Eindruck entstand

Apostel SIN wäas beides Pius XI1 ‚„Mysticı Corporis ausdrücklich betont (AAS
[1943] 211s Dz (vgl uch Pıus SCINET Allokution S11 dılıg1s [1954]
314)

4  4 dazu Salaverr. - 624 374 mıiıt Berufung autf Pıus AIl ‚„Mystıcı .PO-
r1s  o (AAS 1943 ] 2118 D7 und 99 Sınarum gentem’”” (AAS 9) Beıl
dieser Übertragung delegiert ber der Papst nach dem Gesagten nıcht eıl SCINET

Vollmacht sSe1INEN VOo  — ıhm aufgestellten Beamten, sondern gıbt ıhm Anteıl
der VO.  - rıstus der Kırche eingestifteten Gewalt des Gesamtepiskopats Das Mıtteilen-
können Vollmacht un dıe Möglichkeit ben dieselbe als nıcht mıtgeteiulte selbst
ausüben können, sınd ofifenbar nıcht dasselbe Daraus ergıbt sıch daß INa  ‘ AUS der
Tatsache, da der Bischof Gewalt durch den Papst empfängt nıcht schließen kann,

bekomme eıl der päpstlichen Gewalt delegiert und SC1L1 DUr Beamter des Pap-
tes

Y  C Darum greift das Vatikanum uch ZUM Begriff ‚„„‚bischöflich®‘, diıe Gewalt des
Papstes beschreiben (Dz
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daß 16 Bischöfe ULr Beamte, Funktionäre des Papstes sSe1len. Wenn man da-
SCOCH darauftf hınwelst, dafß ach allgemeiner 5888 ebenso glaubensmäßig
endgültiger Lehre der Episkopat 1Ur1Ss divinı sel, da ach ausdrücklicher
Lehre der Kirche (Pıus I 1Le0 ALLL., 1US ALIL.) auch nach dem Vatikanum
die Bischöftfe nıcht bloße Beamte des Papstes selen, dann bleibt doch och
dunkel, W1C die beiden Feststellungen VOIL dem allgemeinen un unmittel-
baren Jurisdiktionsprimat des Papstes einerseıts un! der göttlichen Gestif-
tetheit und Unaufhebbarkeit des Episkopats (als irreduktibler, weI auch
nıcht unabhängiger Größe) anderseits miteinander vereinbar seien. e1l das
dunke! bleibt, darum bleibt 1m konkreten Empfinden des Alltags bel hoch
ınmn nieder, innerhalb un:! außerhalb der Kirche doch das Empfinden, die
Kirche SC1 e1INe absolute Monarchie, die der Papst als absoluter Monarch
durch SeC1INE Beamten, die Bischöfe reglere. Daß dieses ZWAar nicht auscdrück-
liche, aber diffus und fast instinktiv vorhandene Emp'find-m auch S$E1INeE un-

gewollten, aber nıcht unbedeutenden Auswirkungen 1im Leben der Kırche

haben kann, warulhlnll sollte das nıcht ehrlich un: unbefangen zugestehen ?
Eine dieser Auswirkungen kann darın bestehen, (wobel über Bestand un
faktisches Ma{ dieser Auswirkung och kein Urteil gefällt ist), dafß der
‚„‚Beamte‘” den Findruck hat, das Ma{flß seiner selbstverantworteten Initiative
Se1 schr begrenzt, da C ja alg hbloßes Organ der höheren Instanz doch gut
W16€e iImmer die Initlative VO.  b oben abzuwarten habe Man Ikann den Eindruck
haben, da{fß die Dunkelheit der Frage, VO  a der WIL sprachen, mehr aufg.eh.ellt
werden Ikönnte als bis'h-e;‘ geschehen ist.

Der nichékatholische Rechtshist-orik-er, der nicht die Einheit und Kon-
tinıntät der Entwicklung des kirchlichen Verfassungsrechts glaubt, wird L
SCH, die Lehre VO  S der göttlichen Gestiftetheit des Episkopats un seiner
ihm eigenen Rechte und Aufgaben Se1 e1in verbales Residuum Aaus der Zeit,

CS tatsächlich der katholischen Kirche och WwWar; die Lehre VO

allgemeinen und unmittelbaren Jurisdiktionsprimat des Papstes uch ber
die Bischöfe, W16e dieser se1it dem Vatikanum aufgefalst un gehandhabt
werde, S$e1 sachlich mıt jener alten Lehre unvereinbar, W1€e die Praxıs, das

Empfinden der Menschen und das Zugeständnis Ze1XE, da{fßs keine recht-
liche Vollmacht materialer Art gebe, die der Bischo{f unabhän  6}  —o  0 (-] aqusüben
könne, da{fß ihre Ausübung ıhm nıcht durch den Papst eNTZO werden
Irönnte (durch Beschränkung seiner Vollmachten, durch Absetzung USW.).

Man wird verschiedener Hinsicht diese Dunke}h»eit aufzuhellen sSu-

chen Ikönnen. Zunächst einmal 1ä4t sich Iragen: woher kommt enn diese

merkwürdige Zweiheit und Verschränktheit der päpstlichen un episkopa-
len Gewalt ? Wie kann verständliec machen, dafß ler nıcht eiNe Kom-

pliziertheit und Undurchsichtigkeit vorliegt, die 1n ihrer anscheinenden Ge-

quältheit schon bewelse, da{fßs 1er Unvereinb ares V‘Cl‘b al harmonisıert werden

müsse?
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Die geschichtliche und theolosische Antwort auf diese Frave scheint arın
lLesen, da{fß die einzelne ‚„Kirche nıcht NUur Verwaltungsbezirk der

(ganzen) Kirche 151 sondern da{fß C111 Wesen der Kirche und ihrer Un-
terschiedenheit VO natürlichen territorialen Gesellschaft begründetes
einmaliges Verhältnis zwischen der Ortskirche und der Gesamtkirche VOI-

liegt VO  an dem aus das Verhältnis zwischen Papst un Bischof erst verständ-
bHeh un yerechtfertigt wird Die verdächtie scheinende Kompliziertheit die-
SCc5 Verhältnisses enthüllt sich qlg Auswirkune des übernatürlichen Ges
heimnischarakters der Kirche überhaupt

FKs 1st erklären was MIt diesen Sätzen gement 1st Zunächst könnte
Inan Ja versuchen, die gestellte Frace dadurch klären, da{is auf die
Apostel und ihre Bestellungs durch Christus hierarchischen Führern der
Kirche ntier Petrus VErWEIS Und sicher beruft sich die Ekklesioloerie VAxN

Erweis des bischöflichen Amtes der Kirche und Stiftung durch Chri-
STUS selbst mıiıt Recht auf die Stiftung des Apostelkollegiums durch Christus,
obwohl dieselbe Ekklesioloceie deutlich sieht dafß die Apostel nıcht einfach

die ersten Bischötfe (da Ss1C€ Prärovativen hatten, die den Bischöfen
nıcht zukommen, da s 16. keine Ortsbischöfe waren) un dafß die Frage, ob
UIMNMET, überall und VO. Anfane monarchischer Episkopat vorhanden
Wäar (oder da oder ortz kolleeiale Kegierung der KEinzelgemeinde der
Urkirche vorhanden W: WE auch als qautorıtatıve Führune VO oben),
nıcht leicht beantworten Ist wW16e6 manche Schulbücher sich den An-
schein geben ber wenn NUur auf die Stellung des Petrus und die der
Apostel der Urkirche ach dem Willen Christi verwelst das scheinbar

merkwürdige Verhältnis zwischen Primat und Episkopat klären, dann
verschiebt Ina  an die Krage Nn INa  - löst “ 1C nicht Denn bleibt auch dann

klären, die anderen Apostel nicht bloßen Verwaltungsorganen
herabsinken und 1Ur Exponenten der petrinischen Vollmacht sınd WEeIHNL iInan

‚CM Petrus JeCHNC Gewalt ach der Schrift zuerkennt die das Vatikanische
Dogma VO Papst aussa Kıs NUutLZ a1s0 für auere6 Fragestellung
nıchts, auf das Verhältnis zwischen Petrus und den Aposteln zurückzugreli-
fen, zumal die Bischöfe begrenztes Territorium verwalten und sich da-
durch VO  — den Aposteln auch unftfer 1Nem jurisdiktionellen Gesichtspunkt
wesentlich unterscheiden, daß nicht Sanz leicht 1st Sas  CNH, 111-

wiefern 5 ]C die ‚„‚Nachfolger“ der Apostel SCICIL, und C ‚ ohl geratenist, diese
Aussage dahin verstehen, dafß Primär das Bischofskollegium als (janzes
eın Funktion iı der Kirche qausübt die die des Apostelkollegiums als (zanzes
fortsetzt, nicht aber der einzelne Bischof unmittelbar Nachfolger EeLNCS be-
stiımmten Apostels ist, weeil dann weder SE111C territoriale Gebundenheit noch
SC1IN€e >  Crc Lehrautorität erklärbar WAäarTte.

Die Lösune ıst also, W 16 WIFLr schon Sapch begannen, dem Verhältnis
suchen, das zwischen der Gesamtkirche und der Einzelkirche grundsätz-

ich obwaltet Da{fß 1er C111 einmalires Verhältnis besteht das SONS (min-
destens dieser Intensität und Bedeutsamkeit) zwischen anderen (Gesell-
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schaften und ihren Teilen nıicht gibt Ist schon lange bekannt Der Laie
diesen Fragen sieht f  C deutlichsten sich aran £erınner da{fßs 1a
von der Gesamtkirche und VO.  a der Einzelgemeinde, und ZWar schon
Neuen Testament als VO der „Kirche“ redet die Kirche, die Christus mıiıt
SC1INeEM Blut erlöst hat ıst die Gesamtkirche aber auch die Kinzelgemeinde
1i C1LNem bestimmten Ort ist ‚„die Kirche‘‘ Kphesus us  S Man kann 1esen
seltsamen Sprachgebrauch nmıcht amıiıt erklären, dafß Ssagt werde
eben auch (pars Pro toto) der Teil muıt dem Wort für das (Ganze bedacht un
das SC1 nıcht sonderlich seltsam Das 1st seltsam, wW1eC eLNEeEIN

Tiele, den Landkreis Staufen Deutschland CMNNEN. Hinter diesem Sprach-
gebrauch steckt E Überzeugung und CLN Einsicht, die Sar nicht selbstver-
ständlich sınd und eLwas anderes C1ILCON als NUur die Selbstverständlichkeit,
da{fßs5Gemeinde Glied und Verwaltungsbezirk der Gesamtkirche ıst

Die hintergründige Auffassung, die sıch diesem Sprachgebrauch aus-

spricht hat ihre Geschichte, die WwWeIL hinter das Neue Testament zurück-
reicht S1ie wurzelt der Frage der vorchristlich jJüdischen Theologie,
denn geschichtlich greifbar und überzeugend heilire Gottesvolk SCI,
dem die Verheißungen Gottes gelten, wenn doch dieses olk konkret (dem
„Fleische‘“‘ nach) SC5CH (Gottes Verfügung widerspenstig un! ungläubig 1

Von dieser Frage AUS muÄ{flte sich der Gedanke entwickeln, dafß (da Gottes
Verheißungen und JIreue nicht zunichte werden können) das „„Volk C

‚„Israel us  < eigentlichen Sinn auch och dasel, ‚‚hei-
ligen KRest A11Ner Bruderschaft V'O  — (Getreuen uUuUSWwW gegeben SC]1

Verwaltunssbezirk abgegrenzter Art innerhalb CLNeETr Gemeinschaft kann
nicht bewirken, da{fßs das (GGJanze dieser Gemeinschaft SCIMNECIHN W esen och
gegeben SC 1 und Jebe, WCILN dieses (GGanze als solches untergegangen ist un:
vorher der Teil nichts mehr alg el bloßes Organ, dem die
Sinnhaftigkeit die Pluripotentialität des Orvyanismus nıiıcht mehr Sanz
gegeben wWäar Und umgekenrt Ist 3061 e1l das Ganze da, daß das (Sanze
sich ach SC1LNECIM W esen voll el vollziehen kann und das (GGanze Sar
nicht untergegangen kann W dieser ‚e noch ebt ann ist eben
der Teil mehr als ‚rg bloßer el und tragt MI1t Recht auch den Namen des
(Ganzen ber hat schon die vorchristlich-jüdische Theologie den heiligen
Rest die einzelne Brudergemeinde, der Gott ach Gesetz wahr-
haft gläubig gedient wird aufgefaßt 1sST Israel Sanz da und darum bleibt
die Verheißung Gottes gültig, wirksam und siegreich

Wir können (um diesen Grundgedanken och eLwas deutlicher systema-
entwickeln) uch SsSasch Die Kirche als (Ganzes 1st S 1C ‚„„Kreignis

vollsten Sınnn wird notwendig Ortskirche, die SaNZEC Kirche wird der
Ortskirche greifbar Was amıt gemenuınt 1st bedartf Iwas welteraus-
holenden Darlegung 6  6

6  6 VWır wiederholen ı den nächsten Abschnıitten, wäas WIT DU 345 dem VOo  - Rah-
ner herausgegebenen uch Die Pfarre (Freiburg Br 19506, Lambertus Verlag) ausge6-führt haben
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Wenn fragen, wäas denn die Kirche (als SaNZe und 1116 für alle
Völker und Menschen bestimmte, Von Christus gestiftete) SCL, dann denken

heute unwillkürlich nächst einmal die „„SOCIletas perfecta‘“, ECELN'
Von Christus gestiftete Organisation mıt iıhren Ämtern, mıt der hierarchi-
schen Gliederung dieser Ämter, mıt den diesen Ämtern verliehenen Voll
machten und mIit den vielen Menschen, die unter bestimmten Voraussetzun-
5CH die Mitgliedschaft dieser gesellschaftlichen Vereinigung erwerben
All das natürlich und al das 1STt VO  - größter heilsmäßiger Bedeutung
Diese Gesellschaft hat w dies auch bei anderen Gesellschaften der Fall ist

dauerndes rechtliches Dasein, das auch dann icht unterbrochen 1r
annehmen, diese Kirche handle bestimmten Augenblicken der

Zeit keiner ihrer Autoritäten und keinem hrer Mitglieder Eine rechtlich
begründete Gesellschaft hat un einmal EL andere Daseinsweise als Sub-
anzen Immerhin wird nıcht bestreiten können, da{fß ort die
Kirche handelt ehrt bekennt betet das Opfer Christi fejert S16

höhere Aktualitätsstufe erreicht als dies durch ihr bloßes dauerndes
Dasein der Hall ıst Sie ist z „sichtbare‘“ Gesellschaft als wirklich sicht-
bare ist S16 aber darauf aNSCWICSCH, 1LIMNINCLT wıeder auts eue durch das eib-
haftige Handeln vVon Menschen ihre geschichtliche, raumzeitliche Greitbar-
‚e1t verwirklichen Sie mMu 100050018 wlieder aufs Cu«cC ‚„Kreignis werden

Nicht als ob diese „Kreignisse ihrer estreuten Einzelheit iın Raum und
1t das einfache Dasein der Kirche als solches e  = begründeten Rın solcher
Aktualismus der ım rund die gesellschaftliche Verfaßtheit der Kirche,
Tradition, apostolische Sukzession un eigentliches Kirchenrecht divinı
verneninte, ist der katholischen Kirchentheologie fremd Mit der Statik und
historischen Kontinuität ıner bleibend dasei:enden Kirche ist aber wiederum
auch nicht geleugnet da{fß diese Kirche 1IININEI wieder bestimmten TauU.

zeitlichen Punkten werden MUu aAaus 1Ner Potentialität
S1C  h z bestimmte Aktualität übersetzen mu und da{fß das >  anzZe blei-
bende W esen der Kirche auf dieses Kreignis hın angelegt iıst Wenn WIL

zwischen Kirche als bloßer Anstalt bleibender gesellschaftlicher Verfaßt-
e1t EeINETSEITS und Kirche als Ereignis anderseits unterscheiden, ann gilt
16 wird vollsten Maße aktuelles Kreign1s raumzeitlicher Greitbarkeit

S16 als die Gemeinschaft der Heiligen, als Gesellschaft Kre1ignis wird.
Natürlich ist S16 uch da, einzelner als Ir  er 1LNer Vollmacht
Christi und z 3  tes der Kirche ı der Kirche und auf die Kirche hın
handelt Aber (1a wird nicht bestreiten können, dafß dort die Kirche ı
Erscheinung irıtt gerade insofern S1C CL Gemeinschaft also S durch
sichtbares Geschehen und durch die nade verbundene Mehrheit VO Men-
schen 1st die Kirche als solche CLN höheren rad VOon Ereignishaftigkeit
erreicht als dort der einzelne Jräger des Amtes allein der Handlung

Kirche aktualisiert die die übrigen Glieder der Kirche als H.Ig Mit-
handelnde nicht einbezogen sind

Wir fragyen 1009001 und wird die Kirche dem eben entwickelten
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inn 1ı der intensıvysten und aktuellsten Weise Ereignis? Die Kirche ıst
ihrem tiefsten Weiesen das geschichtliche Anwesendbleibendes fleischgewor-
denen Wortes (sottes ı der Welt Sie ıst die geschichtliche Greifbarkeit des

Christus sich ereignet habenden Heilswillens (5ottes. Darum ıst aber auch
die Kirche qals KEreignis greifbarsten und intensıvsten ort gegeben,
durch das Vollmacht verkündete Wort der Konsekration Christus SC1-

NCr Gemeinde selbhst als der Gekreuzigte un! Auferstandene heilsspendend
eSCNWATLIS 1st sich das eil der FKrlösune der Gemeinde dadurch
wirksam ereıgnel da{fs sakramentaler Greitbarkeit wesend wird
der ‚„„Neue un CW15 Bun den Kreuz gestiftet hat greifbarste un:
aktuellste Gegenwart der heiligen Anamnese SCINECI CETSTEN Stiftung erhält
Die Feier der Eucharistie ıst a1s0 das intensıvste Kreign1s VO  e} Kirche Denn

dieser e1eT ı1st nicht 10808  — Christus als der Erlöser SCLHECS Leibes, als Heil
Un! Herr der Kirche der kultischen Feier der Kirche anwesend sondern
111 der Eucharistie wird die Einheit der Gläubigen mIıt Christus und untfier-
einander greifbarsten sichtbar und eucharistischen Mahl 111161 =

lichsten verwirklicht. Insofern die. eucharistische Feier auch schon die -
kramentale Vorwegnahme des himmlischen Hochzeitsmahles ist;
leuchtet ı dieser kultischen Feier auch schon die endgültige, CW15 Gestalt
der Heilsgemeinde auf, W 16 11 ihr der Ursprung der Kirche, das Kreuz-
opter Christi sakramental gegenwärtı ıst

Nun aber eıgnel der eucharistischen Feier qls C1INCIH sakramental kulti-
schen Akt ähnlich W16 auch den andern Sakramenten, die alle wesentlich
leibsÜeebunden sınd als wesentliches Merkmal die Ortshaftigkeit Sie kann
1LIMmMmMer NUuUr VO  b C1INeTr und demselben Ort versammelten (Semeinde be-
S  i} werden Damit 1st aber folgendes Sesagt die Kirche ist unbeschadet
ihrer gesellschaftlichen Verfaßtheit und Dauer und universalen Bestimmung
und Bezogenheit auf alle Menschen, ihrem innersten Wesen selbst auf
z ortshafte Konkretisierung hın angelegt. Die Eucharistie qals ortshaftes
Kreignis geschieht darum nıcht NUur der Kirche; die Kirche selber wird ı
ıntensıvsten Inne erst Sanz Kreign1s ] der ortshaften Keijer der Eucharistie.
Daher kommt letztlich daß Ina  e} der Schrift die Einzelgemeinde selber
Ekklesia NCHNNECI, ihr Iso denselben Namen geben kann, den auch die Kın-
heit aller quf[ der Erde ZeTrsSstireuten Gläubigen hat Es ıst nıcht 10808 wahr die
Eucharistie 1st weil eCs Kirche gibt sondern 1st auch richtig verstanden,
wahr Kirche 151 weil CS KEucharistie gibt Dıie Kirche ist un hält sich auch
qls SANZC, NUr, weil S1C sich wieder das 5 un umfassende Er-
e1gms ihrer selbst die Kucharistie 1neıin vollzieht Weil dieses Kreign1s
aber wesentlich das Kreigenis ortshafter Art C1NEIMM Raumzeitpunkt EINCI

Ortsgemeinde 1stTt arum 1STt die Ortskirche nicht 1U S gewissermalen
nachträglich gegründete Agentur der .1NeMN Weltkirche, die ebens9? gut
S solche Gründune unterlassen könnte, sondern das Kreign1s dieser Welt-
kirche selbst

Weenn groißes Land und olk durch geschichtliche Katastrophen auf
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eın orf sedubiert würde, könnte INa  . sinnvall nıcht mehr éag«en, dafs och
existiere, Se1IN Wesen och als geschichtliche Größe verwirklicht sel. Wenn
aber die Kirche (per impossibile) auf eine eINZISE bischöfliche Ortsgemeinde
reduziert würde, ware ihr legitimer Oberhirt auch Papst VO Rom, un (was
entscheidend ist) würde ın ihr och SO viel geschehen, as 1n der
weltweiten Kirche geschehen annn und die Aktualisation ihres Wesens ist:7
die Proklamation der getöteten und auferweckten Fleisch des Sohnes
(Sottes qlg Gnadengericht ber die Sünde der Welt angebrochene Herrschaft
Gottes, eine Proklamatıion, die durch die Jlegıtime Feier der heiligen Ge-
meinde geschieht, die der AÄAnamnese des Todes des Herrn sich
lösenden Herrschaft Gottes unterstellt. LESET

Ortskirche entsteht also nıicht durch eiINe atomıisierende T’eilung des Welt-
Taumn der Gesamtkirche, sondern durch Konzentration der Kirche ihre
e1gene Kreignishaftigkeit hinein. Darum War ohl auch die ursprünglichste
Ortskirche eine Bischofskirche, wobel bedenken ist, da{fßs die Presbyteroi
(die Priester und Pfarrer) ursprünglich nıcht diejenigen > die 11n an

brauchte, weil viele Ortsgemeinden gab, sondern der VO vornherein plu-
rale Senat des Ortsbischofs, dafs die ursprüngliche (bischöfliche) ÖOrts-
gemeinde 1Ur Elemente göttlicher Stiftung enthielt: die heilige Kultge-
meinde Christi mıiıt einem Apostel der dessen Nachfolger der Spitze.

Was ergibt sich un AUuUuSs diesen Urz angedeuteten Verhältnissen zwischen
(Fesamtkirche und Ortskirche (besser zwischen der Kirche, WwW1€e S1e überall
ıst, und derselben Kirche, wie sle einem bestimmten Ort erscheint) für
das Verhältnis V ol Primat und Episkopat-?

Da und insofern die Kirche Weltkirche ıst un: Se1IN soll, insofern ber-
a ]] die wahren Anbeter des Vaters Im Geist und Namen Christi geben soll
und diese Kirche £eiINe auch ihrer geschichtlich greifbaren Verfassung LeINE
SEe1IN soll, gibt CS den Primat. Insofern dieselbe EINC und Kirche
einzelnen Ort erscheinen so1l und gerade $ ihren höchsten Vollzug hat, nam-
ich die leier der Eucharistie und der Sakramente, sibt CS den KEpiskopat
göttlichen Rechtes.® Dieser mu{fß daher alle die Rechte un Gewalten haben,
die ihm zukommen müssen; W einerseıts die Kirche dort, der einzelne

Be1l der gerechten W ürdigung einer solchen ‚„„aktualistischen®‘ Definition -des Wesens
der Kirche darf folgendes nıcht übersehen werden: iıne natürliche Gesellschaft kann VIe-
les Liun oder lassen un doch SEeIN; vieles wWwWas S1€e tun sollte, kann s1e, obzwar Unrecht,
unterlassen; un g1ibt nıcht vieles, dessen Unterlassung ıhr Daseın selbst autfheben
würde. In der Kırche ber gıbt bestimmte Vorgänge, dıe iıh: VO  — ıhrem göttlıchen Siıf-
ter wesentlich eingestiftet sınd un dıe als tatsächlich immer vollbrachte durch gött-
lıche Verheißung garantiert sind Darum lıegt der Akt hıer eigentlich In der Potenz un:
kommt ıhr nıcht D1UL akziıdentell

Mıt diesem Satz soll natürlich nıcht gesagt werden, daß WIT selbst allein un unahb=-
hängig VO  — der posıtıven Offenbarung Primat und Kpiskopat ableiten KFönnten VO diesem
Ansatz. ber wWwWEenn WITLr AUS positiven Quellen dıe posıtıve Stiltung VO Primat un Kp1s-
kopat schon wlissen, sehen WIT doch deutlich ıhren W esenszusammenhang miıt dieser
rundidee der Kırche, denn uch ine posıtıve freıe Stiftung Ikann dem Grundwesen eliner
Sache konform Se1N und bedeutet nıcht positivistische ıllkür.
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Bischof regliert, als ganze (was nicht heißt gänzlich) und 1n ihrem höchsten
Akt ZUT geschichtlichen Erscheinung und Greifbarkeit kommen soll und
anderseits eben diese ZU erscheinenden Vollzug kommende Kirche die-
jenıge ist, die sich ber die KErde ausbreitet un: dieser Katholizität
durch den Papst repräsentiert wird. Wir können dem Sinn un
dem Madi, welchem die SANZEC Kirche 1Nner Ortskirche Sanz da ist,
demselben Ma{ifß ist auch die Jurisdiktions- und Weihegewalt der Kirche
Ortsbischof Sanz da Die päpstliche (Gewalt ist nıicht dieser Hinsicht
fassender, sondern insotern C allein die Einheit der Kirche als Lota-
tät der Ortskirchen darstellt (und ZWAar natürlich 1ure divino). Das zeigt
sich schon SanNz einfach darin, da{fß der Papst keine potestas ordinis ber die
eINes gewöhnlichen Bischofs hinaus besitzt, obwohl doch, VO  — einem abso-
Iluten un umfassenden Gesichtspunkt gesehen, diese Gewalt die höhere

Vergleich ZUFTC Jurisdiktionsgewalt ist. Man wird diese Gleichheit icht
einfach blofß alg e1nN Faktum göttlich willkürlicher Anordnung hinnehmen,
sondern mMu und darf ach seinem Wesensgrund fragen (selbst weENN INnan

5a5 CN Se1 auf rund der ausdrücklichen Geoffenbartheit des
Faktums erkennbar). Darum also, weil die Kirche orthaft erscheinen mufß,
‚„besteht kraft derselben göttlichen Einsetzung, worauft das Papsttum be-
ruht, auch der Episkopat; auch hat sS$ECINeE Rechte und Pflichten, welche
ändern der Papst weder das Recht och die Macht hat Ks ist also eın völliges
Mißverständnis wWeIll Ina.  - glaubt, die Bischöfe selen 1Ur och Werk-
ZEUSE des Papstes, sSeine Beamten hne eigene Verantwortlichkeit.“® ‚„Nach
der beständigen Lehre der katholischen Kirche, w1€e S1eC auch VO Vatikani-
schen Konzil ausdrücklich erklärt worden ist, sind die Bischöfe nicht blofß
Werkzeuge des Papstes, nicht päpstliche Beamte ohne eıgene Verantwort-
lichkeit, sondern VO Heiligen Geist DESELZ und die Stelle der Apostel
getreten, weıden und regleren S16 als wahre Hirten die ihnen anvertrauten
Herden 69 Insofern also0 der Bischof sSeInNem Ort durch SEe1INE Lehre
die Lehre der Gesamtkirche (welche iImmer die ist, die 1im Lehrprimat des
Papstes auch Glauben Zzu Einheit verfaßt ist) repräsentiert, gibt nicht

W16 e1inNn Sprachrohr die Lehre der Gesamtkirche oder des Papstes weıter,
daß der Hörende eigentlich immer ber ihn weghören müßte der

schlechthin ur oren könnte, was notwendig schon irgendwo anders iın der-
selben Verbindlichkeit gesagt seın müßßte, sondern 1n ihm ereignet sich die
autoritative Fortbezeugung der geoffenbarten Wahrheit durch die Kirche
selbst.10 Ahnlich ıst bei der Weihegewalt un bei der Hirtengewalt.

Y Deshalb ‚„‚kann die Bezeichnung eiINESs absoluten Monarchen auch ın Beziehung auf
kirchliche Angelegenheiten auf den Papst nıcht An ewendet werden“‘*. Worte einer
Kollektiverklärung des Deutschen Kpiskopates VO Js die die ausdrückliche und feıer-
lıche Billıgung Pıus fand. Abgedruckt miıt Übersetzung dieser Billigung beı J. Neuner-

I1Roos, Der Glaube der Kırche ın den Urkunden der Lehrverkündigu J. Aufl Regens-
burg 1958) Nr 388a Der Text ım Katholik, N. F. Bd (18N 209—213, USs-
führlich zıtiert auch ın dieser 78 160 (1957) 266

Vgl z. B D. Palmieri, Tractatus de Romano Pontifice? (Prati 666 £ die Bı-
schöfe sıind „magıstrı authenticı verıque judices, tsı NOIN suprem1, ın CAausis fide1 et CUIN
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Was damit gemeint ist, wird viélleicht noch deutlicher (und damit uch

die Grenzen des Begriffes der „monarchischen“‘ Verfassung der Kirche),
wenN WIT och folgendes erwägen. Im Akt des Beamten kann N1NUur die Initia-
tive SCINES Vorgesetzten Erscheinung kommen. Er kann ZWAar der Set-

1eSES Aktes Initiative entfalten (und soll tun), aber die Inhalilich-
keiıt dieses Aktes ıst gänzlich der Vollmacht und der Entscheidung SCINES
Vorgesetzten abgeleitet, da{fß sich seinem Akt iImmer 1Ur ereignet,
schon Vorgesetzten „da WAar  b S0 ıst Cs aber beim Bischof nicht. Wir ha-
ben schon einem Tüheren Aufsatz 11 dargetan, da{fs CcSs neben der hierarchi-
schen Struktur der Kirche einNne ‚„‚charismatische‘‘ gibt, da{fß S1C'  h der
(Geist als der Herr der Kirche der Verfaßtheit der Kirche durchaus die
Möglichkeit und das Recht wahrt, 4Ee1INE Impulse der Kirche mitzuteilen, ohne
S16 immer und überall gleich zuerst ber die hierarchischen Amtsorgane der
Kirche leiten. Kın Ahnliches ist Nu auch ausdrücklich Sa  I] hinsiıcht-
lich des Verhältnisses zwischen den hierarchischen Organen selbst (dem
Papsttum un den Bischöfen). Weil und insofern die Bischöfe, weil 16 Ja

„l ÖOrt und Stelle*‘‘ nicht nur die Vertreter des Papstes, sondern Ül

mittelbar Christi selbst sind, die Kepräsentation der Gesamtkirche ‚„OUOrt
und Stelle“* sind, arum sind SLC. ZWAAarLr immer auf die durch den Papst VOI' -

CNe Einheit der ditffusen Kirche angewlesen un: ihr verantwortlich Un:
dem Papst untergeordnet (müssen „Frieden und (Gemeinschaft‘‘ mıt dem

Apostolischen Stuhl haben), aber S16 sind darum doch nicht blofß Exekutoren
des päpstlichen Willens, sondern durchaus auch hierarchische Einfallstore
tür die Impulse des Heiligen Geistes, der durch S16 hindurch zunächst e1N-
mal sowohl das Wirklichkeit werden Jäßt, wäas gerade diesem Punkt
der Kirche verwirklicht haben will, als auch (unter Umständen) wäas durch
diesen Punkt hindurch der Kirche neuL Kinsicht, Leben
und Möglichkeiten christlicher EKExistenz iım privaten und öffentlichen
Leben mitteilen ll

Der einzelne Bischof MU sich SeINeET unmittelbar VO. Geist (Sottes g_
steuerten Initiative immer der bleibenden Einheit und des (wenigstens still-
schweigend gegebenen) Einverständnisses der Gesamtkirche und des Papstes
versichern; ist ber nicht einfach hbloß der Kxekutor der Impulse, die VOL

der obersten Leitung der Kirche ausgehen. W1€e6 1Ur18s divini ıst, insofern
An dem 1118 divinum des Episkopats teilnimmt (auch als einzelner

durch den Papst eingesetzt ist), ist © eın durchaus amtlich bestelltes Organ
einer solchen unmittelbarenLeitung durch denHeiligen G(eist DieApprobatıon
durch Kn Papst nd durch die Gesamtkirche ıst eın Kriterium dafür, daflß

tatsächlich williges Organ dieser unmittelbaren Leitung durch den Geist

sıngulı ın Su1s sedibus docent, praesumendum est iuridice, doctrinam 981 CS5S5C catho-
lıcamı L Wenn 1ın Bischof die Lehre 61INeESs Buches roskribiert Can 139 1),

damıit einen Akt der Lehrautorität, der Natur des FWFalles heraus ar
nıcht blofß die Wiederholung des immer schon Gesagten seın kann.

Das Charismatische ın der iırche: dıese 28 160 (195%) 161— 13836
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der Kirche ist und bleibt. ber eben dieses bedeutet nicht, dafß SC 1116 inıtia-
tıve Tat LUr die Ausführung e1iNes Impulses SCH, die 1  hm VON der obersten
menschlichen Leitunge der Kirche zukommt Der Papst hat auch auf den —

zeinen Bischof C116 dauernde und amtlıiche, normale Leitungssewalt ALLSZU-

üben (denn SC11I1C Kirche 1st ja Glied ei] WwWEeNn auch mehr der Ge-
samtkirche). Insofern 1sSt der einzeline Bischof auch ausführendes Organ der
päpstlichen Gewalt. ber weil Bischofs-Kirche die Kirche ist p
geheimnisvollen Anwesenheit des (Janzen I Teil, WIOC CLNe solche Anwesen-
heit sich 0808  m der Kirche indet, darum kann durch Impulse VO oben
mittelbar das christliche und kirchliche Sein ıhm un durch iıhn un
Kirche hindurch ZULC Erscheinung für die Kirche gelangen, durch Im-
pulse, die nicht instanzenzugmäfßsig VO  - der höheren Stufe der Hierarchie
vermittelt worden siınd

In der Bereitschaft solchen Impulsen, der der Bischof (im Unter-
schied ZU charısmatischen Laien) kraft SC1INESs Amtes verpflichtet 1st liegt
z Würde und z Verpflichtung, die ih auch „subjektiv mehr INa-

chen als 1Nem bloßen Beamten des Papstes Diese Unmittelbarkeit des
Episkopates ott und SCLHNET Führune mitten aller ‚‚ordentlichen‘“ Ab-
hänsigkeit VO Papsttum ImMas kompliziert erscheinen, ma sich glat-
ten lormaljuristischen Verrechenbarkeit un „sauberen Abgrenzung beider
Gewalten entziehen ber eben diese ‚„Kompliziertheit un „Unverrechen-
barkeit der Verschränkung beider Gewalten 1STt dem einmaligen We-

de1ı Kirche begründet Gerade VO ıhm aus zeiITt sıch da{fß das Problem
der unaufhebbaren Gewalt der Bischöfe Sa nıcht dadurch gelöst werden
kann, da{(3 InNna.  an (wie 65 aller Gallikanismus un Febronianismus iun

wollte) bestimmte Gewalten und Vollmachten der Bischöfe abgrenzt denen
gegenüber der Papst eıne Einflußnahme hat Die eigentlichsten Gewalten
hat ja der Bischof gerade dadurch, da{fß iıhm un: SCLHNEr Kirche dıie Kirche

ihrem Vollzug i Erscheinung trıtt un eben 166e selben Gewalten der
Kıiırche haben ihren vollen personalen Jräger für die SANZC Kıirche ı Papst.

ber eben diese Unverteilbarkeit der (Üewalten und Vollmachten auf die
beiden Arten der Träcoer (In dem Sinn, daß der Finflu(ß des Papstes auf den
Bischof z rechtlich ixierbare Begrenzung aufteilender Art hätte) bedeu-
tet nicht daß der Bischof 19808 austührender DBeamter des Papstes SC1 Und
168 AUS demselben Grund nicht Aaus dem der Bischof dem Papst unterstellt
1STt Kı ist ıhm unterstellt letztlich nıcht weil das Bistum CLHNeN Sektor der
(GGesamtkirche darstellt den der Bischo{f blofß Namen der SAaANZCN Kirche
verwaltet sondern W eil Diözese die Gesamtkirche ZUrC Erscheinung
kommt Und das ordnet iıhn untfer un macht selbständig zugleich Auch
der Bischof hat daher C116 Verantwortung für die Gesamtkirche Nicht 111-

£€em CI “1C unmittelbar leitet w as dem Papst allein vorbehalten ist sondern
indem sich für die Verfügun  { o  9} der (Gesamtkirche un! (darüber hinaus)
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(Gottes offen hält, daß, as CIM Diözese wird, „Kommunion” mıiıt
der Gesamtkirche bleibt, aber auch wird, da der Ausgangspunkt für
den Impuls Gottes ı die Gesamtkirche 1Nein werden ann.

Tatsächlich sehen WIrLr auch der Kirchengeschichte, da{fß Ccs War

Wenn Athanasius, e1inNn Ambrosius, Augustinus, CIM Ketteler (als —

kämpfer moderner kirchlicher Soziallehre), Kardinal Suhard un viele,
viele andere niıcht u  - gute Bischöfe ihrer Lokaldiözese Warcn, sondern eLwas
Unersetzliches ür die e} Kirche bedeuteten, annn wWar diese größere Be-
deutung VOI ihnen nıcht blofß als Privatpersonen (als grofßen Theologen
USW.) getragen, sondern ruhte faktisch und wesensrzemälß auch auft ihrer
Kigyenschaft alg Bischöfen 5 WI1IC S16 wirkten, hätten S16 qa nıcht wirken
können, WEINLN S16 nıcht Bischöfe en un W1C S1LC wirkten, soll-
ten s1C wirken, weil S1C Bischöfe Die charismatische KFunktion der
Bischöfe VO Einzelkirchen ür die Gesamtkirche schmälert nıcht die Bedeu-
tun  ( un die Würde des Papsttums Denn gab zunächst einmal auch viele
Päpste denen sich Amt und charismatische Sendungs ZU Segen der Kirche
eıinten Nur Totalitaris nicht aber eın Papst könnte freien Charisma

der Kirche, Wehen des Heiligyen Geistes, ıll S Minderung,
Bezweitflunge oder Gefahr für das dauernde Amt sehen. Das oilt aber EeTST
recht ort e1LNn charismatischer Bischof Namen Christi ıuntier den KEr-
CISsSCcCHN des Pneumas und der Kraft die Herde weidet die Christus ihm
TIirau hat KEndlich haben die Päpste wlieder betont dafß ihre Ehre
der ‚solidus V1  (  Or  o der Bischöfe SCI1I (Dz 18328 das Vatikanum Gregor Gr
zitiert) Das gilt dann aber VOLr allem Kraft und Lebendigzkeit die
der Geist Gottes selbst den Bischöfen verleiht

Insofern die Gewalten zwischen Papst un Bischof nıcht einfach materı1al
fix gegeneinander abvregrenzt werden können, weil der Papst die Dolloewalt
hat un InNan einzelnen keine einzelne Vollmacht als einzelne Bereich
deı Jurisdiktion C1LNeSs einzelnen Bischofs als solchen anvyeben kann, die ihm
der Papst nicht (aus gerechten Gründen) entziehen Ikönnte (oder deren Aus-
übune untersagen könnte), obwohl der Episkopat qals x  , ach göttlicher
Anordnung bestehen bleiben mu{ 1st einmal die Möglichkeit mensch-
iıchen Kirchenrechts und SCINCLTI Entwicklune un Anderung AUS der Natur
der Sache lDeraus gegeben, insofern 5 Entwicklune der faktischen
Verteilung der Aufgaben un ordentlichen Vollmachten auf beide Gewalten
gibt un ZU anderen 1St die richtige, der Sache, der Zeit der geistıgen
Situation gemälse Abgrenzung faktischer Art (d durch das POSılLve mensch-
liche Kirchenrecht) Vorgang; der niıcht durch materilale feste Normen
CAN schon gewl1ssermailsen verfassungsmä{fß:: geregelt SC 11 kann Da{fs
darum das faktische Verhältnis zwischen Episkopat un Primat der kir-
chenrechtlichen Aborenzune der Zuständigkeiten USW richtie un! sachge-
mäfl. 1st dafür gıibt keine rechtliche greifbare Instanz Nur das W alten
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des Heiligen Geist& kann imiaer aufe eue dafür sorgen, daß dieser prak-
tische Ausgleich 1m posıtıven Kirchenrecht und der konkreten Handha-
bung dieses Rechtes geschieht, W1€e das Wohl der Kirche förder-
licehsten ist. Wenn INa  - das Verhältnis zwischen den beiden Gewalten
rechtlich betrachtet, dann gibt ES eine Norm, die VO  e vornherein eindeutig
ausschlösse, daß der Papst sehr alle Gewalt praktisch sich zıeht, dafß
VonNn 1Nem Episkopat 1U 18 diviniı sachlich och der Name übrigbliebe.
Denn INa  b ann (grundsätzlich ach dem Gesagten!) eiINe bestimmte Kın-
zelvollmacht angeben, die der Papst nıicht S1C  h zıehen dürfte der könnte,
SR gibt e1ine Instanz auf der Welt selbst, die als höhere eine solche Maß-
nahme Einzelfall als unzulässig erklären könnte, da die Urteile des höch-
sten Stuhles keiner irdischen Nachprüfung autoritatıver Art mehr unterlie-
SCH, dem Papst die Kompetenz der Kompetenz zusteht und 6S eın eigent-
liches etztes Widerstandsrecht, das die Kirche alg solche ihrer Konkret-
heit aufhöbe, nicht gibt un geben kann (und uch niıcht geben mufß, eben
WESCH des ihr verheißenen Beistandes des Geistes). Daß als9 o  aNnzcCnh und
grolsen das richtig ausgeglichene Verhältnis praktischer Art zwischen den
beiden Gewalten besteht, da{fs weder eın übertriebener Zentralismus och
eine episkopale Dekomposition der Einheit der Kirche vorherrscht, und ZWAar

Je ach den Erfordernissen der verschiedenen Zeiten, dafür ıst der Beistand
des Geistes für den Kathoh'ken der einzige letzte und entscheidende Garant.

Nachdem einmal die reflexe und feierlich definierte Erkenntnié der päpst-
lichen Primatialgewalt gegeben ist, ıst praktisch och die Gefahr e1Nes

großen Zentralismus der Kirche gegeben, weil dafür eine rechtliche
Handhabe und Möglichkeit gegeben ist, während seıt dem Vatikanum Hir
das Gegenteil 1LUFr bloße Fakten und Gewohnheiten wirken könnten. Darum
ist der letzte (Garant diese Gefahr das rechtlich ungesicherte Ver-
tirauen den Beistand des eistes der Kirche. Der Geist Gottes ist also
auch der letzte (Garant dafür, da{fß dem Episkopat der Kirche wirklich jener
Spielraum bleibt., den 1Ure diıvino haben MU. Aber ist schließlich
überal! NUL, der (Geist ıst, ist FKreiheit. Diesem Geist kann ZWar durch
Normen des Rechtes eın Raum Se1INCS freien Wirkens umschrieben werden,
aber 1m etzten Mu selbst 165e Normen schützen. Man sieht daraus,
wäarum der Kirche keine adäquate Verfassung geben kann ihr
selbst gehört der Geist, der allein letztlich die Einheit der Kirche ihr g_
rantıieren kann bei Bestand zweler Gewalten, enen die Ce1N€ nıcht adä-
quat auf die andere reduziert werden kann, wirklich SaSech
könnte, die Kirche S$C1 e1ne Art absoluter Monarchie.
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